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Sachverhalt 
 
Seit dem 01.01.2025 werden die öffentlichen Straßen und Wege in der Gemeinde Ahlbeck sowohl im 
Sommer als auch im Winter durch die Gemeinde gebührenpflichtig gereinigt.  
 
Im Laufe des Jahres mussten die Gemeindearbeiter jedoch feststellen, dass die Straße „Platz“ in der 
vorgesehenen Veranlagungslänge nicht ausreichend gereinigt werden konnte. Besonders die Reini-
gung des Gehwegs nimmt überdurchschnittlich viel Zeit in Anspruch, da die Gehwegplatten starke 
Unebenheiten aufweisen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Anlage 1 (Straßenverzeichnis) der Straßenreinigungssatzung bzgl. der 
Veranlagungslänge der Straße „Platz“ zu ändern.  
 
In der Anlage 2 dieser Drucksache finden Sie einen Kartenausschnitt auf dem die entsprechende 
Straße zu sehen ist. Der rot markierte Bereich wäre dann ab dem Veranlagungsjahr 2026 nicht mehr 
gebührenpflichtig.  
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung Ahlbeck beschließt, der 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssat-
zung der Gemeinde Ahlbeck bzgl. Änderung der Anlage 1 zu zustimmen.  
  
Anlage/n 

1 Anlage 1 - 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung öffentlich 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
  

ja nein 
   

fin. Auswirkungen 
 

x 
   

im Haushalt berücksichtigt 
  

Deckung durch: Produkt Sachkonto 
      

Liegt eine Investition vor? 
  

Folgekosten 
  

      

      



 

 

 
 

Abstimmungsergebnis 
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN 

    

 
 
 
 
______________________      
Bürgermeister/in 
 Siegel   
 
 
 
______________________ 
stellv. Bürgermeister/in 



1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ahlbeck

Aufgrund der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG- M-V), des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in den derzeit 
geltenden Fassungen sowie der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ahlbeck vom 
15.11.2024 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ahlbeck vom 27.11.2025 folgende 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung in 
der Gemeinde Ahlbeck erlassen:

Artikel 1

Die Straßenreinigungssatzung in der Gemeinde Ahlbeck vom 15.11.2024 wird wie folgt 
geändert:

Anlage 1 wird wie folgt geändert:

- Platz (bis zur Hausnummer 13)

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung in der Gemeinde Ahlbeck tritt zum 
01.01.2026 in Kraft.

Ahlbeck, den 28.11.2025

J. Schnellhammer
Bürgermeister der Gemeinde Ahlbeck
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